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Stadt Bad Lauterberg im Harz 10.10.2023
BEKANNTMACHUNG

30. Anderung des Flichennutzungsplans und Bebauungsplan Nr. 74 ,,Solarpark
Osterhagen® o6ffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Bad Lauterberg im Harz hat in seiner Sitzung am
26.09.2023 den Entwiurfen der 30. Anderung des Flachennutzungsplans und des
Bebauungsplans Nr. 74 ,Solarpark Osterhagen* und den Begriindungen mit den
Umweltberichten dazu zugestimmt und die &ffentliche Auslegung beschlossen.

Die rdumlichen Geltungsbereiche der 30. Anderung des Flachennutzungsplans und des
Bebauungsplans Nr. 74 ,Solarpark Osterhagen® liegt norddstlich des Ortsteils Osterhagen
auf der norddstlichen Seite der Bundesstralle B 243. Das Plangebiet grenzt direkt an die
BundesstralRe an. Der Geltungsbereich umfasst folgende Flurstiicke:

Gemarkung Osterhagen Flur 6 Nr. 35/2, 36/2, 37/2 (teilw.) und 38/1 (teilw.),
Die GréRe des Geltungsbereiches betragt ca. 8,88 ha.

Die Abgrenzung des Geltungsbereiches folgt (iberwiegend an vorhandenen
Flurstlicksgrenzen.

Die Grenzen des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind in dem
beigefiigten Kartenausschnitt verdeutlicht.

gestrichelte Linie = Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs

Die offentliche Auslegung der Entwirfe der 30. Anderung des Flachennutzungsplans und
des Bebauungsplans Nr. 74 ,Solarpark Osterhagen® und der Begrindungen mit den
Umweltberichten sowie der wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen
Stellungnahmen gem. § 3 Abs. 2 BauGB erfolgt in der Zeit von

Mittwoch den 25.10.2023 bis einschlieflich Montag, den 27.11.2023

bei der Stadtverwaltung Bad Lauterberg im Harz (Fachbereich Bauen, Ordnung und
Soziales, Rathaus) Ritscherstrale 4, 37431 Bad Lauterberg im Harz zur Einsicht éffentlich
aus.
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Folgende Arten umweltbezogener Informationen sind verfligbar:

- bezuglich des Schutzgutes Boden
o Umweltbericht (in der Begriindung)

- bezlglich des Schutzgutes Wasser
o Umweltbericht (in der Begrindung)

- bezlglich des Schutzgutes Klima sowie Kultur- und sonstige Sachgliter
o Umweltbericht (in der Begrindung)

- bezlglich des Schutzgutes Landschaft
o Solarkonzept - Abschlussbericht BAD LAUTERBERG IM HARZ
o Umweltbericht (in der Begriindung)

- bezlglich des Schutzgutes Pflanzen, Tiere, Artenschutz

o Faunistische Untersuchungen - Avifauna - ,Solarpark Osterhagen“ in Bad
Lauterberg im Harz

o Faunistische Untersuchungen - Tagfalter und Heuschrecken - ,Solarpark
Osterhagen® in Bad Lauterberg im Harz

o Umweltbericht (in der Begriindung)
- beziglich des Schutzgutes Mensch

o Gutachten G41/2023 zur Frage der eventuellen Blend- und Storwirkung von
Nutzern der B 243 durch eine bei Osterhagen zu installierende
Photovoltaikanlage

o Umweltbericht (in der Begriindung)

Waéhrend der Dienstzeiten besteht die Moglichkeit, den Entwurf und die Begriindung dazu
sowie die Gutachten dort einzusehen.

Die Entwirfe der 30. Anderung des  Flachennutzungsplans und  des
Bebauungsplans Nr. 74 ,Solarpark Osterhagen® und den Begrindungen mit den
Umweltberichten sind auch auf der Homepage der Stadt Bad Lauterberg im Harz unter
www.badlauterberg.de (Birgerservice/ planen-bauen-wohnen/ Bauleitplanung) einsehbar.

Wahrend der Auslegungszeit kann die Offentlichkeit Stellungnahmen zu den Entwiirfen der
30. Anderung des Flachennutzungsplans und des Bebauungsplans Nr. 74 ,Solarpark
Osterhagen“ und den Begriindungen mit den Umweltberichten schriftlich oder mindlich zur
Niederschrift bei der Stadt Bad Lauterberg im Harz abgeben.

Hinweise: Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen kdnnen bei der Beschlussfassung
Uber die der 30. Anderung des Flachennutzungsplans und des Bebauungsplans Nr. 74
~Solarpark Osterhagen“ unberiicksichtigt bleiben.

Gem. § 3 Abs. 3 BauGB ist eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S. 1 Nr. 2 des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 UmwRG
gemal § 7 Abs. 3 S. 1 des UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlossen, wenn sie im
Rahmen der Verdffentlichungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hatte
geltend machen kénnen.

Der Blrgermeister
In Vertretung

Gez.

Jockisch
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2. Nachtragshaushaltsatzung

des Flecken Bovenden fur das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 115 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat des
Flecken Bovenden in der Sitzung am 06.10.2023 folgende 2. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§1

Mit der Nachtragshaushaltssatzung wird der Stellenplan geandert. In den Endsummen bleiben die
Festsetzungen des Haushaltsplanes unverandert.

§2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen fir InvestitionsforderungsmafRnahmen
(Kreditermachtigungen) wird nicht geandert.

§3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungserméachtigungen wird nicht gedndert.
§4
§4 wird nicht geéndert.
§5
§5 wird nicht geandert.
§6
§6 wird nicht geandert.
Bovenden, den 06.10.2023
LS.

gez. Brandes

Bilrgermeister

Il. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende 2. Nachtragshaushaltssatzung fiir das Haushaltsjahr 2023 wird hiermit &ffentlich bekannt
gemacht.

Der 2. Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NKomVG

vom 16.10.2023 bis zum 26.10.2023

zur Einsichtnahme im Rathaus, Rathausplatz 1, 37120 Bovenden, Zimmer Nr. 3.05 éffentlich aus.

L.S. gez. Brandes
Bovenden, den 10.10.2023 e
Birgermeister Brandes
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Friedhofssatzung der Samtgemeinde Dransfeld

Aufgrund des § 10 des Nds. Kommunalverfassungsgsstzes (NKomVG) in der zurzeit glltigen Fassung und
dem § 13 a Abs. 1 des Gesetzes Uber das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen (Nds. BestattG) vom
08.12.2005 in der zurzeit gultigen Fassung, hat der Rat der Samtgemeinde Dransfeld in seiner 6ffentlichen

Sitzung am 13.09.2023, zur Regelung der Friedhofsordnung, folgende Friedhofssatzung beschlossen:

§1

Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt fur folgende im Gebiet der Samtigemeinde Dransfeld gelegenen und von ihr
verwalteten Friedhofe:

Friedhof Barlissen, Atzenhguser Strafie
Friedhof Bordel, Am Heerberg )
Friedhof Dankelshausen, GroRe Stralle
Friedhof Dransfeld, Zaunstatte

Friedhof Ellershausen, Angerweg
Friedhof.Imbsen, Géttinger Stralle
Friedhof Léwenhagen, Kohlenbergstrale
Friedhof Meensen, Finkenberg

Friedhof Ossenfeld, Am Tie

Friedhof Varlosen, L 560

Friedhof Varmissen, Varmisser Strafle
Friedhofskapelie Buhren, Tiestrale

AT ose@meaoTo

§2
Friedhofszweck
(1) Die Friedhofe sind nichtrechtsféhige Anstalten des 6ffentlichen Rechts der Samtgemeinde Dransfeld.
(2) Die Friedhtfe dienen der Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner und
Einwohnerinnen oder friihere Einwohner und Einwohnerinnen der Gemeinde waren oder ein Recht
auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstitte besafen. Die Bestattung anderer Personen bedarf
der vorherigen Zustimmung der Samtgemeinde Dransfeld.

~

(3) Die Beisetzung erfolgt grundsétzlich auf dem Friedhof des Ortsteiles, in dem die / der Beizusetzende
zuletzt ihren / seinen Wohnsitz oder Aufenthalt hatte.

(4) Bei Vorliegen wichtiger Grinde kann der Friedhof ganz oder teilweise seiner Benutzung entzogen
werden. Nach der Beschlussfassung des Rates erléschen alle Beisetzungs- und Nutzungsrechte. Die
AuRerdienststellung ist éffentlich bekannt zu machen. -

(5) Durch die AurSerdlenststellung wird die Moglichkeit weiterer Bestattungen ausgeschlossen. Soweit
durch Schiiefung das Recht auf weitere Bestattungen in Einzelgrabstatten / Doppelgrabstatten
erlischt, wird der / dem Nutzungsberechtigten fur die restliche Nutzungszeit bei Eintritt. eines weiteren
Bestattungsfalles auf Antrag eine andere Einzelgrabstatte / Doppelgrabstatte zur Verfigung gestelit.

(6) AuBerdem kann sie / er die Umbettung bereits bestatteter Leichen beantragen.

(7) Durch die Entwidmung geht die Eigenschaft des Friedhofes als Ruhestatte der Toten verloren. Die in
Einzelgrabstétten Bestatteten werden, falls die Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, die in
Doppelgrabstatten Bestatteten, falls die Nutzungszeit noch. nicht abgelaufen ist, auf Kosten der
Samtgemeinde Dransfeld in andere Grabstatten umgebettet. .

(8) Ersatzgrabstatten werden von der Samigemeinde auf ihre Kosten in &hnlicher Weise wie die
Grabstatten auf den entwidmeten oder auBer Dienst desteliten Friedhdfen / Friedhofsteilen
hergerichtet. Die Ersatzgrabstatten werden Gegenstand des Nutzungsrechtes.
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§3

Offnungszeiten

Die Friedhdfe sind in der Zeit vom 15. April bis 15. Oktober von 7:00 Uhr bis 21:00 Uhr, in der Zeit vom
16. Oktober bis 14. April von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr gedffnet, sofern nicht andere Besuchszeiten an den
Eingangen bekannt gegeben worden sind.

Die Samtgemeinde Dransfeld kann aus besonderem Anlass das Betreten eines Friedhofes oder
einzelner Friedhofsteile voribergehend untersagen.

§4

‘Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jede / Jeder hat sich auf dem Friedhof der Wurde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die
Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.

(2) Kinder unter 10 Jahren diirffen den Friedhof nur in Begleitung Erwachsener betreten.
(3) Auf den Friedhotfen ist nicht gestattet,

a. die Wege mit Fahrzeugen ailer Art, ausgenommen Kinder-, Handwagen und Rollstuhle sowie
Fahrzeuge der Samtgemeinde Dransfeld und der fir den Friedhof zugelassenen
Gewerbetreibenden, zu befahren;

b. Waren aller Art, insbesondere Krénze und Blumen und gewerbliche Dienste anzubieten oder

"~ diesbezlglich zu werben;

an Sonn- und Feiertagen und in der N&he einer Bestattung stérende Arbeiten durchzufiihren;

gewerbsmaRig ohne vorherigen Auftrag eines Berechtigten zu fotografleren

e. Druckschriften zu verteilen, ausgenommen Drucksachen, die im Rahmen der Bestattungsfeier
notwendig und @blich sind;

f. Rasenflachen (soweit sie nicht als Wege dienen), fremde Grabstatten und Grabeinfassungen zu
betreten, Einfriedungen und Hecken zu bersteigen und den Friedhof und seine Einrichtungen
und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschadigen;

g. Abraum und Abfalle auRerhalb der dafur bestimmten Stellen abzulagern;

h. Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde.

ao

(4) Unabhangig von der Bestimmung in § 35 (Ordnungswidrigkeiten) kann, die / der ordnungswidrig
Handelnde oder Weisungen des Aufsichtspersonals nicht Befolgende, vom Friedhof verwiesen
werden.

(5) Totengedenkfeiern und andere nicht mit der Bestattung zusammenhangende Veranstaltungen
bedurfen der Zustimmung der Samtgemeinde Dransfeld; sie sind spatestens 4 Tage vorher
anzumelden.

§5
Gewerbliche Betatigung auf dem Friedhof

(1) Gewerbliche Arbeiten auf dem Friedhof dirfen nur werktags ausgefihrt werden.

(2) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu ergangenen
Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften fur alle Schaden die sie oder ihre
Bediensteten in Zusammenhang mit ihrer Tatigkeit auf den Friedhofen schuldhaft verursachen.

(3) Die fur die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien durfen auf dem Friedhof nur
voriibergehend und an solchen Stellen gelagert werden, an denen sie nicht behindern. Bei
Beendigung oder Unterbrechung der Arbeiten sind die Arbeits- und Lagerplatze wieder in einen
ordnungsgemaRien Zustand zu versetzen. Gewerbliche Gerate durfen nicht an oder in den
Wasserentnahmestellen des Friedhofes gereinigt werden.

(4) Gewerbetreibende, die wiederholt gegen die Vorschriften der Friedhofssatzung verstolen, kann die
gewerbliche Tatigkeit auf dem Friedhof durch schriftlichen Bescheid der Samtgemeindeverwaltung
auf Zeit oder auf Dauer untersagt werden.

p)
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§6

Anzeigepflicht und Bestattungszeit

(1) Jede Bestattung ist unverzuglich, spatestens jedoch am dritten Werktag, nach Eintritt des Todes bei
der Samtgemeinde Dransfeld anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen
beizufuigen. . ’ '

(2) Wird eine Bestattung in einer vorher erworbenen Doppelgrabstatte /Urnendoppelgrabstatte
beantragt, ist das Nutzungsrecht nachzuweisen.

(3) Sali eine Urnenbestattung erfolgen, so ist eine Bescheinigung tiber die Einascherung vorzulegen.

(4) Die Samtgemeinde Dransfeld setzt Ort und Zeit der Bestattung fest. Die Bestattungen erfolgen
grundsatzlich an Werktagen in den Zeiten: Mo. bis Do. von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr und Fr. von
08:00 Uhr bis 11:00 Uhr. Folgen zwei Feiertage aufeinander, so kann die Bestattung auch am
zweiten. Feiertag stattfinden. In begriindeten Ausnahmefallen ist mit Genehmigung der
Samtgemeinde Dransfeld eine Beisetzung auch auBerhalb dieser Zeit moglich. Fur die anfallenden
Mehrkosten werden Gebuhren gem. § 34 der Satzung erhoben.

(5) Leichen durfen erst nach Ablauf von 48 Stunden seit Eintritt des Todes bestattet werden. Die Untere
Gesundheitsbehérde kann aus wichtigem Grund Ausnahmen zulassen. Leichen sollen innerhalb von
acht Tagen, seit dem Eintritt des Todes bestattet oder einge&schert worden sein. Tage, an denen
keine Bestattungen durchgefuihrt werden (siehe Absatz 4), sind bei der Berechnung der Acht-Tage-
Frist nicht mitzuzéhlen. Urnen sollen innerhalb eines Monats nach der Eindscherung beigesetzt
werden.

§7
Sérge

(1) Sérge flur Erdbestattungen miissen festgefugt und feuchtigkeitsundurchidssig sein. Sie diirfen nicht
aus  schwerverganglichen Stoffen  hergestellt sein, soweit nichts Anderes aus
gesundheitspolizeilichen Grinden ausdrucklich vorgeschrieben ist. Sérge, Sargausstattungen und
Sargabdichtungen durfen nicht aus Kunststoff hergestelit werden.

(2) For Erdbeisetzungen sollen die-Sérge in der Regel nicht l&anger als 2,05 m, nicht breiter als 0,65 m
und nicht -hdher als 0,65 m sein. Sind in Ausnahmefalien gréRere Sarge erforderlich, ist die GroRe
der-Séarge bei der Anmeldung der Bestattung der Samtgemeinde Dransfeld mitzuteilen.

(3) Die Urnen durfen mit Uberurnen umkleidet werden.

§8

Ausheben der Gridber:

(1) Die Graber werden von der Samtgemeinde Dransfeld oder von den von ihr beauftragten
Totengraberinnen / Totengraber ausgehoben und wieder verfillt.

(2) Die Tiefe der einzelnen Graber betragt von der Erdoberfliche (ohne Higel) bis zur Oberkante des
Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m.

(3) Die / Der Nutzungsberechtigte hat Grabzubehér vorher entfernen zu lassen. Sofern beim Ausheben
der Graber Grabmale, Fundamente, Einfassungen oder Grabzubehor durch die Samtgemeinde
Dransfeld entfernt werden missen, sind die dadurch entstehenden Kosten der Samtgemeinde zu
erstatten.

§9

Ruhezeiten und Nutzungszeiten

(1) Die Ruhezeit und die Nutzungszeit betragt bei allen Bestattungsarten und Grabstattenarten gem.
dieser Satzung 30 Jahre.
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(2) Eine Wiederbelegung von Doppelgrabstétten ist auf besonderen Antrag maoglich.

§10
Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsatzlich nicht gestort werden.

(2) Umbettungen von Leichen und Urmnen bedurfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen
Vorschriften, der Zustimmung der Samtgemeinde Dransfeld. Die Zustimmung kann nur bei Vorliegen
eines wichtigen Grundes erteilt werden; bei Umbettungen innerhalb der Samtgemeinde im ersten
Jahr der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines dringenden o&ffentlichen Interesses. Umbettungen aus
einer Grabstatte in eine andere Grabstatte sind innerhalb der Samtgemeinde nicht zuldssig. § 2 Abs.
5 und 6 bleiben unberihrt.

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Gebeine oder Aschenreste kénnen mit vorheriger
Zustimmung der Gemeindeverwaltung auch in belegte Grabstatten aller Art umgebettet werden.

(4) Alle Umbettungen erfoigen nur auf Antrag. Antragsberechtigt ist bei Umbetfungen aus
Erdeinzelgrabstatten / Urneneinzelgrabstatten die / der verfugungsberechtigte Angehérige des
Verstorbenen, bei Umbettungen aus Erddoppeigrabstatten / Urnendoppelgrabstatten die / der
jeweilige Nutzungsberechtigte.

(5) In den Fallen des § 28 Abs. 1 Satz 4 und bei Entziehung von Nutzungsrechten gemaf § 28 Abs. 2
Satz 2 kénnen Leichen oder Urnen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts wegen in
Erdeinzelgrabstatten / Urneneinzelgrabstatten umgebettet werden.

(6) Alle Umbettungen werden von der Samtgemeinde Dransfeld durchgefuhrt Sie bestimmt den
Zeitpunkt der Umbettung.

(7) Die Kosten der Umbettung und den Ersatz von Schaden, die an benachbarten Grabstatten und
Anlagen durch eine Umbettung entstehen, hat die Antragstellerin / der Antragsteller zu tragen.

(8) Der Ablauf der Ruhezeit und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbrochen oder
gehemmt.

(9) Leichen und Urnen dirfen zu anderen als zu Umbettungszwecken nur aufgrund behérdlicher oder
richterlicher Anordnung ausgegraben werden.

§11
Grabstéattenarten

(1) Die Grabstatten bleiben Eigentum des Friedhofeigentimers. An ihnen kénnen Rechte nur nach
dieser Satzung erworben werden.

(2) Die Grabstatten werden unterschieden in

Erdeinzelgrabstatten (§12)

Kindergrabstatten (§ 12)

Erdrasengrabstatten mit Kennzeichnung (§13)
Erddoppelgrabstatten und Erddreiergrabstétten (§ 14)
Freie Grabstatten (§ 15) :
Urneneinzelgrabstatten (§ 16)
Urnendoppelgrabstatten (§ 16)
Urnenrasengrabstatten mit Kennzeichnung (§ 17)
Ehrengrabstatten (§ 18)

Anonyme Grabstatten (§ 19)

T S@ e 00T

(3) Die / der Nutzungsberechtigte einer Grabstatte erhalt auferdem _einén schriftlichen Bescheid, wenn
ihr / sein Aufenthalt bekannt oder ohne besonderen Aufwand zu ermitteln ist.
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-§12
Erdeinzelgrabstatten

(1) Erdeinzelgrabstatten fir Erdbestattungen sind Grabstatten, die der Reihe nach belegt und im
Todesfall des zu Bestattenden fiir die Dauer der Ruhezeit abgegeben werden.

(2) Die Erdeinzelgrabstatten werden eingerichtet fur: )
a. Personen bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres (Kindergrabstatte)
GréRe der Grabstatte: 1,30 mx 060 m

b. Personen ab Vollendung des 7. Lebensjahres
GréRe der Grabstétte: 2,00mx1,00m

(3) Der Abstand zwischen den einzelnen Grabstatten betragt 0,50 m.

(4) Die Verlangerung der Nutzungszeit ist auf Antrag gegen Zahlung der zur Zeit der erneuten
Antragstellung geltenden Geblhren méglich, wenn &ffentliches Interesse dem nicht entgegensteht.

(5) Das Abraumen von Erdeinzelgrabstatten nach Ablauf der Ruhezeiten wird 6 Monate vorher &ffentlich
-und durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden Grabfeld bekannt gemacht. Wahrend dieser Zeit
sind Grabsteine, Fundamente einschlielich Grabeinfassungen von den Angehérigen zu entfernen.
Kommen die Angehdrigen dieser Pflicht nicht nach, lasst die Samtgemeinde die. erforderlichen
Arbeiten auf Kosten der Angehérigen durchfthren.

(6) Zusatzliche Urnenbeisetzungen bis zu zwei Urnen sind auf Erdeinzelgrabstatten wahrend der ersten
10 Jahre nach der Erdbeisetzung zulgssig.

§13
Erdrasengrabstitte mit Kennzeichnung

(1) Erdrasengrabstatten sind als Rasenflache angelegte Grabstatten fur Erdbeisetzungen, die in einer
separaten Abteilung des Friedhofes eingerichtet werden. Sie werden entsprechend § 12 Abs. 2
angelegt, der Reihe nach belegt und erst im Todesfalle fir die Dauer der Ruhezeit der zu
Bestattenden abgegeben.

(2) Erdrasengrabstétten .erhalten eine Kennzeichnung, die auf Kosten des Gebuhrenpfllchtlgen von der
Samtgemeinde in Auftrag gegeben und an der Stele angebracht wird.

(3) Blumenschmuck ist nur an der Stele des Graberfeldes erlaubt.

(4) Erdrasengrabstatten mit Kennzeichnungen werden nur auf dem Friedhof in Dransfeld, Meensen, und
Varlosen betrieben.

(5) Auf dem Friedhof in.Dankelshausen kénnen Erdrasengrabstatten mit Kennzeichnung eingerichtet
werden. Die Kennzeichnung der Grabstétte erfolgt mit einer Grabplatte in einer Grofle von 0,40 x
0,32 m, die ebenerdig zu verlegen ist.

§14
Erddoppelgrabstétten und Erddreiergrabstitten

(1) Erddoppelgrabstatten und Erddreiergrabstatten sind Grabstatten fur Erdbeisetzungen, an denen
grundsatzlich erst im Todesfall auf Antrag ein Nutzungsrecht fiir die Dauer von 30 Jahren verliehen
und deren Lage gleichzeitig bestimmt wird.

(2) In Erddoppelgrabstatten und Erddreiergrabstatten sollen grundsatziich nur Ehegatten bzw.
Lebensgemeinschaften, Kinder, angenommene Kinder und Geschwister bestattet werden. Die
Samtgemeinde Dransfeld kann die Beisetzung von Angehérigen gestatten.

(3) Als Angehdrige gelten:
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a. Verwandte in auf- und absteigender Linie,
b. die Ehegatten der unter a) bezeichneten Personen.

Erddoppelgrabstatten sollen nur vergeben werden, wenn der Inhaber des Nutzungsrechtes oder der
{iberlebende Ehegatte alter als 50 Jahre ist.

(4) Die Nutzungsrechte an Erddoppelgrabstatten und Erddreiergrabstatten werden durch Zahlung der
festgesetzten Gebulhr erworben. Die Uberlassung an Dritte ohne Zustimmung der Samtgemeinde
Dransfeld ist unzulassig.

(5) Uberschreitet bei Beisetzungen die Ruhezeit die noch laufende Nutzungszeit, so ist zur Wahrung der
Ruhezeit das Nutzungsrecht um den notwendigen Zeitraum zu verlangern. Die Gebihren richten sich
auch bei Erneuerungen der Nutzungsrechte nach der jeweils giltigen Gebuhrenordnung. -

(6) Erddoppelgrabstatten haben eine GroRe von 2,00 m x 2,20 m; Erddreiergrabstatten” haben eine
GréRe von 2,00 m x 3,60 m; Abweichungen von diesen Malen kdnnen sich nach den &rtlichen
Begebenheiten richten. Der Abstand zwischen den Grabstatten betragt 0,50 m.

(7) Die Verlangerung der Nutzungszeit ist nur auf Antrag flr die Erddoppelgrabstétte und
Erddreiergrabstatte gegen Zahlung der zur Zeit der erneuten Antragstellung geltenden Gebuhren
maglich. :

(8) Die Samtgemeinde Dransfeld kann Gber die Grabstatte anderweitig verfugen, wenn das
Nutzungsrecht erloschen und die Ruhefrist abgelaufen ist. Hierauf wird zu gegebener Zeit durch
offentliche Bekanntmachung hingewiesen.

(9) Zusatzliche Urnenbeisetzungen bis zu 2 Urnen je- Grabstelle sind auf Erddoppelgrabstatien und
Erddreiergrabstatten wahrend der ersten 20 Jahre nach der Erdbeisetzung je Grabstelle zulassig.

§15
Freie Grabstitten

(1) Bei einer fréien Grabstatte auf einer eigens dafiir vorgesehenen Abteilung kénnen Nutzungsrechte
zu Lebzeiten verliehen werden. Dies sind im Einzelnen:

a) die Griindung einer Familiengrabstatte,

b) die Entscheidung, ob ein Grabmal errichtet wird,

¢) die Entscheidung, ob eine Dauerbepflanzung oder ein Pflanzbeet gewiinscht wird,

d) und die Entscheidung, ob die Grabstétte nach Ablauf der Nutzungszeit von 30 Jahren
verlangert werden soll.

(2) Freie Grabstatten werden nur als Familiengrabstatten angelegt, deren GroRe 2,00 m x 2,20 m,
betragt. Der Abstand zwischen den Grabstéatten betragt 0,50 m.

(3) Die Abteilung wird auf dem Friedhof in Dransfeld, Zaunstatte von der Samtgemeinde Dransfeld
ausgewiesen und zur Verfiigung gestelit. In einem dafir festgelegten und verbindlichen Lageplan
kann der Nutzungsberechtigte sich die / der Nutzungsberechtigte fur eine Erddoppelgrabstatte
entscheiden, die der Reihe nach belegt wird. Ein Nutzungsrecht an teilbelegten (vorhandenen)
Erddoppelgrabstatten gem. § 14 kann erst mit Zustimmung der Samtgemeinde Dransfeld verliehen
werden.

(4) Bei der Verleihung einer Freien Grabstatte nach Absatz (2) wird die jahrliche Verlangerungsgebihr
gem. § 5 Ziff. 1.2 und 1.3 der Gebuhrenordnung fallig. Der Abrechnungszeitraum verlangert sich
jeweils um ein weiteres Jahr, sofern die / der Nutzungsberechtigte nichts Anderes dulert.

(5) Bleibt die Freie Grabstatte bei Anlegung durch den Nutzungsberechtigten ungenutzt, ist zusaizlich
eine jahrliche Gebuhr gem. § 5 Ziff. 6 der Geblihrenordnung zu entrichten.
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(6) Die Gebuhren nach den Absatzen (4) und (5) werden als Jahresgebihren fir das Kalenderjahr
erhoben. Die Geblhrenschuld entsteht mit dem Beginn des Kalendermonats, in dem das
Nutzungsrecht fiir eine Freie Grabstatte verliehen wird. Sie endet mit Ablauf des Kalendermonats, in
dem der Nutzungsberechtigte sein Nutzungsrecht aufgibt. Ruckzahlungen von Betragen sind nicht
zuiassig. '

§ 16
Urnengrabstitten

(1) Urneneinzelgrabstatten sind Aschengrabstatten, die der Reihe nach belegt und im Todesfall fiirr die
.Dauer der Ruhezeit von 30 Jahren zur Beisetzung einer Urne abgegeben werden. Ein Wiedererwerb
des Nutzungsrechtes ist nicht maéglich. ’

(2) Urnendoppelgrabstatten sind Grabstatten fur die Beisetzung von zwei Urhen, an denen grundsétzlich
erst im Todesfall auf Antrag ein-Nutzungsrecht fur die Dauer von 30 Jahren (Nutzungszeit) verliehen
und deren Lage gleichzeitig bestimmt wird. Die Vergabe richtet sich analog zu den Bestimmungen in
§ 14 dieser Satzung.

(3) Die GréRe der Grabstatten fur Urnengraber betragt:

a. Urneneinzelgrabstatte 0,75mx0,75m
b. Urnendoppelgrabstatte 1,20mx 1,20 m
§ 17

Urnenrasengrabstéitten mit Kennzeichnung

(1) Urnenrasengrabstétten sind als Rasenflache angelegte Grabstétten fur Urnenbeisetzungen, die in
einer separaten Abteilung des Friedhofes eingerichtet werden. Sie werden entsprechend § 16
(.Urnengrabstatten”) angelegt, der Reihe nach belegt und erst im Todesfalle fir die Dauer der
Ruhezeit der zu Bestattenden abgegeben.

(2) Umnenrasenreihengrabstatten erhalten eine Kennzeichnung, die auf Kosten des Gebuhrenpflichtigen
von der Samtgemeinde in Auftrag gegeben und an der Stele angebracht wird. Blumenschmuck ist
nur an der Stele erlaubt.

(3) Auf den Friednofen der Samtgemeinde Dransfeld nach § 1 (,Geltungsbereich") konnen
Urnenrasenreihengrabstatten und Urnenrasenwahlreihengrabstatten mit Kennzeichnung eingerichtet
werden. Die Kennzeichnung der Grabstéatte erfoigt mit einer Grabplatte in Grée von ca. 0,40 x 0,32
m und einer Starke von 0,10 bis 0,15 m, die ebenerdig zu vertegen ist.

§18
Ehrengrabstitten

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstétten obliegen der jeweiligen
Mitgliedsgemeinde der Samtgemeinde Dransfeld.

8§19
Anonyme Grabstitten

(1) Anonyme Grabstatten dienen der Erd- und Urnenbestattung in einer Rasenflache. |hr wesentlicher
Sinn besteht darin, dass die einzeinen Grabstellen keine Kennzeichnungen haben, weder Grabbeete
noch Grabdenkmaler und Grabeinfassungen angelegt sind. Fur sie wird erst im Todesfalf auf Antrag
das Nutzungsrecht fur die Dauer der Ruhezeit verliehen.
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(2) Anonyme Grabstatten werden nur auf den Friedhofen zugelassen, auf denen es die drtlichen
Gegebenheiten zulassen. Dies sind die Friedhéfe in Dransfeld, Bordel (nur Urneneinzelgrabstatten),
Ellershausen (nur Urneneinzelgrabstatten), Léwenhagen (nur Urneneinzelgrabstatten) und Varlosen.

§20
Gestaltungspflicht

(1) Alle Grabstatten miissen innerhalb von 6 Monaten nach Erwerb der Nutzungsrechte bzw. nach der
Beisetzung angelegt und unterhalten werden.

(2) Zustandig for die Anlegung und Unterhaltung ist bei allen Grabstétten, mit Ausnahme derer nach  §§
13, 17, 18 und 19 dieser. Satzung, die Empfangerin / der Empfanger des Gebuhrenbescheides bzw.
die Erben des Verstorbenen oder seine als unterhaltspflichtig in Betracht kommende Verwandte in
gerader Linie.

(3) Jede Grabsttte ist bis zum Ablauf der Ruhezeit bzw. der Nutzungszeit so zu gestalten und so an die
Umgebung anzupassen, dass der Friedhofszweck und der Zweck dieser Satzung sowie die Wirde
des Friedhofes in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt werden.

(4) Jede Grabstatte kann alternativ zu § 21 dieser Satzung ,insektenfreundlich® angelegt werden. Fur
diesen Fail stellt die Samtgemeinde Dransfeld eine entsprechende Pflanzenliste als Auswahl zur
Verfligung.

§21
Allgemeine Gestaltungsvorschriften fiir Grabmale und bauliche Anlagen

(1) Die Grabmale und baulichen Aniagen sollen sich in die Gestaltung und das Gesamtbild des
Friedhofes einordnen und sich den benachbartén Grabmalen nach Form und Farbe anpassen.

(2) Grabmale miissen aus wetterbestandigem Naturstein. Holz oder Metall (z.B. Schmiedeeisen)
hergestellt, nach den Erfordernissen der jeweiligen Umgebung gestaitet und handwerksgerecht
schlicht und dem Werkstoff gemaf bearbeitet sein.

(3) Natursteine durfen gem. § 13 a Abs. 2 des Gesetzes (ber das Leichen-, Bestattungs- und
Friedhofswesen (BestattG) vom 08.12.2005 in der zurzeit gultigen Fassung nur verwendet werden,
wenn sie in einem Staat oder Gebiet gewonnen oder hergestellt wurden, in dem das Ubereinkommen
Uber das Verbot von Kinderarbeit eingehalten wird. Die Einhaltung ist der Friedhofsverwaltung in
geeigneter Weise nachzuweisen.

(4) Nicht zugelassen sind:
Grabmale aus Betonwerkstein, soweit sie nicht Natursteincharakter haben und handwerksgerecht
bearbeitet sind, sowie aus Kunststoff, Gips, Glas, Porzellan und Kork;
Inschriften, die der Wiirde des Ortes nicht entsprechen.

(5) Fur stehende Grahmale sind folgende MaRe einzuhaiten:

a. Erdeinzelgrabstatte Héhe 0,70 m-1,00 m
Breite 0,45 m-0,90m

b. Erddoppeigrabstétte Héhe 0,90 m-1,20 m
Breite 0,70 m-1,50 m

Die Mindeststarke betragt bis zu 1,00 m Hohe 12 cm, daruber hinaus 16 cm

c. Kindergrabstatte Hohe bis 0,60 m
Breite bis 0,40 m
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d. Urneneinzeigrabstatte Hohe bis 0,50 m
Breite bis 0,40 m

e. Urnendoppelgrabstatte Hohe bis 0,90 m
Breite bis- 0,50 m

Die Mindeststérke betragt 12 cm.

(6) Fur liegende Grabmale sind Abmessungen innerhalb folgender MaRe zulassig;

a. Erdeinzelgrabststte 0,40 m-0,50mx 0,50 m
b. Erddoppelgrabstatte 060m- 1,00mx0,60m:
bei einer Starke von 12cm - 20 cm

c. Kindergrabstatte 0,40 m x 0,30 m oder
0,40mx 0,40 m

d. Urneneinzelgrabstatte 0,40 m'x 0,30 m oder
040mx0,40m

e. Urnendoppelgrabstatte 0,40 m-0,80mx0,60m

bei einer Starke von 10 cm - 20 cm

§ 22
Zustimmungserfordernis

(1) Die Errichtung und jede Veranderung von Grabmalen und Grabeinfassungen bedarf der vorherigen
schriftichen Zustimmung der Samtgemeinde Dransfeld. Auch provisorische Grabmale sind
zustimmungspflichtig, sofern sie gréler als 0,15 m x 0,30 m sind. Ausgenommen sind Erganzungen’
und Anderungen der Grabinschrift, soweit das Grabmal dafur-nicht abgebaut wird. Eine Zustimmung
ist auch fur das Anlegen einer insektenfreundlichen Grabstatte erforderlich.

(2) Den Antrégen sind in zweifacher Ausfertigung beizufugen:

a. Der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im MaRstab 1:10 unter Angabe des
Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der Ornamente und der Symbole sowie
der Fundamentierung

b. Soweit es zum Verstandnis erforderlich ist, Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der
Symbole im MaRstab 1:1 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form
und der Anordnung.

In besonderen Fallen kann die Vorlage eines Modells im MaRstab 1:10 oder das Aufstellen einer
Attrappe in naturlicher GrofRRe auf der Grabstatte verlangt werden.

(3) Evtl. vorgesehene Grabeinfassungen sind - ebenfalls in zwe'ifach’er Ausfertigung - hinsichtlich
des Materials, seiner Bearbeitung sowie der Materialstarke zu beschreiben.

{(4) Die Errichtung und jede Veranderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedUrfen ebenfalls der
vorherigen schriftlichen Zustimmung der Samtgemeinde Dransfeld. Die Absatze 1 und 2 gelten
entsprechend.

(5) Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal, die Grabeinfassung oder die sonstige bauliche Anlage
nicht binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist.

(6) Die nichtzustimmungspﬂichtigen provisarischen Grabmale sind nur als naturlasierte Holztafeln oder
Holzkreuze zulgssig und durfen nicht lénger als 2 Jahre nach der Beisetzung verwendet werden.

§23
Versagung der Zustimmung
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(1) Die Genehmigung kann versagt werden, wenn das Grabmal, die Grabeinfassung oder die sonstige
bauliche Anlage nicht den Vorschriften der Friedhofssatzung entspricht. Ein gleiches gilt fur die
Wiederverwendung alter Grabmaler.

(2) Ohne Genehmigung aufgestellte Grabmaler, Grabeinfassungen oder sonstige bauliche Anlagen
konnen auf Kosten des Verpflichteten von der Samtgemeinde Dransfeld entfernt werden.

(3) Firmenbezeichnungen durfen nur in unauffilliger Weise, maglichst seitlich, an den Grabmalen
angebracht werden.

Fundamentierung und Befestigung

(1) Die Grabmale sind nach den allgemein anerkannten Regein des Handwerks so zu fundamentieren
und zu befestigen, dass sie dauernd standsicher sind und auch beim Offnen benachbarter Graber
nicht umstirzen oder sich senken koénnen. Dies gilt fur Grabeinfassungen und sonstige bauliche
Anlagen entsprechend.

(2) Die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere die Grole -und Starke der
Fundamente, bestimmt die Samtgemeinde Dransfeld gleichzeitig mit der Zustimmung nach § 23. Die
Samtgemeinde Dransfeld kann Uberprifen, ob die vorgeschriebene Fundamentierung durchgefithrt
worden ist. ,

a. Das Grabmal und das Fundament sind mit Dubeln zu verbinden, wobei die Dubel aus
nichtrostendem Metall bestehen und mindestens 15 ¢m lang sein und einen Durchmesser von
mindestens 8 mm haben mussen.

b. Das Fundament ist mindestens 7 Tage vor Aufsteliung des Grabmals herzustellen. Der Beton
des Fundamentes muss mindestens der Giite BN 150 gemaR DIN 1054 entsprechen. Diese
Betongute gilt auch fur Betonfertigfundamente.

Die Steinstarke muss die Standfestigkeit der Grabmale gewahrleisten. Die Mindeststérke der
Grabmale bestimmt sich nach.§ 21.

§25
Unterhaltung von Grabdenkmadlern

(1) Grabmale, Grabeinfassungen und sonstige bauliche ‘Anlagen sind von den Nutzungsberechtigten
dauernd in wirdigem und verkehrssicherem Zustand zu halten.

(2) Scheint die Standsicherheit von Grabmalen, Grabeinfassungen und sonstigen baulichen Anlagen
oder Teilen davon gefahrdet, sind die Nutzungsberechtigten verpflichtet, unverziglich Abhiife zu
schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Samtgemeinde Dransfeld auf Kosten des
Nutzungsberechtigten  SicherungsmaBnahmen (z.B. sorgféltiges Umlegen von Grabmalen,
Absperrungen) treffen. ’

{(3) Wird der nicht ordnungsgeméafe Zustand trotz schriflicher Aufforderung der Samtgemeinde
Dransfeld nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die
Samtgemeinde Dransfeld berechtigt, dies auf Kosten der Verantwortlichen zu tun oder das Grabmal,
die Grabeinfassung, die sonstige bauliche Anlage oder die Teile davon zu entfernen. Die
Samtgemeinde Dransfeld ist nicht verpflichtet, die entfernten Teile aufzubewahren. .

(4) Ist.die / der Nutzungsberechtigte nicht bekannt und nicht ohne weiteres zu ermitteln, genugt eine
offentliche Bekanntmachung oder ein vierwochiger Hinweis auf dem Friedhof.

(5) Der Nutzungsberechtigte ist fur jeden Schaden haftbar, der durch Umfalien oder Umsturzen von
Grabmalen, Grabeinfassungen oder sonstigen baulichen Aniagen verursacht wird.

10

AMTSBLATT FUR DEN LANDKREIS GOTTINGEN 12.10.2023 Nr. 48  Seite 888




11

(6) Bei der Beseitigung von Grabmalen und baulichen Anlagen von Grabsttten, bei denen die
nutzungsberechtigte Person nicht bekannt ist, kann die Flache von der Samtgememde Dransfeid
insektenfreundlich hergerichtet werden.

§26
Entfernung

(1) Die in § 22 genannten Anlagen dirfen vor Ablauf des Nutzungsrechtes nicht ohne schriftliche
Genehmigung der Samtgemeinde Dransfeid entfernt werden.

(2) Nach Ablauf der Ruhezeit bzw. der Nutzungszeit oder nach der Entziehung von Grabstétten und
Nutzungsrechten sind die Grabmale, Grabeinfassungen oder sonstige bauliche Anlagen von
Nutzungsberechtigten bzw. Verantwortlichen nach § 20 Abs. 2 zu entfernen. Geschieht dies nicht
binnen 3 Monaten, so ist die Samtgemeinde Dransfeld berechtigt, die Grabstatten abraumen zu
lassen. Die Samtgemelnde Dransfeld ist nicht verpflichtet, das Grabmal, die Grabeinfassung oder
sonstige bauliche Anlagen zu verwahren. Grabmal, Grabeinfassung oder sonstige bauliche Anlagen
gehen entschadigungslos in das Eigentum der Samtgemeinde Dransfeld Giber.

(3) Kunstlerisch oder geschichtlich wertvolle Grabmale oder solche, die als besondere Eigenart des
Friedhofes aus friiheren Zeiten zu gelten haben, unterstehen dem besonderen Schutz des
Friedhofeigentiimers im Einvernehmen mit der Zusténdigen Denkmalschutzbehérde. Sie werden in
einem besonderen Verzeichnis geflihrt und durfen nicht ohne besondere Einwilligung entfernt oder
abgeandert werden.

§ 27
Herrichtung und Unterhaltung

(1) Alle Grabstatten mussen in einer des Friedhofes wirdigen Weise gartnerisch angelegt und
unterhalten werden. Zur Unterhaltung gehéren auch die Wege um die Graber. Verwelkte Blumen und
Krénze sind unverzuglich von den Grabstatten zu entfernen.

(2) Grabbeete durfen nicht tber 15 cm hoch sein.

(3) Zur Bepflanzung der Grabstatten sind nur geeignete Gews#chse zu verwenden, die benachbarte
Graber, 6ffentliche Anlagen und Wege nicht beeintrachtigen.

-(4) Die Herrichtung und jede wesentliche Anderung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der
Samtgemeinde Dransfeld. Der Antragsteller hat sein Nutzungsrecht nachzuweisen.

(6) Die fur die Grabstatien Verantwortlichen kénnen die Grabstatten selbst anlegen und pflegen oder
damit einen zugelassenen Friedhofsgartner beauftragen. Verantwortlich sind die in § 20 Abs. 2
genannten Personen. Die Samtgemeinde Dransfeld kann im Rahmen des Friedhofszweckes die
Herrichtung und die Pflege Ubernehmen.

(6) Alle Grabstatten, mit Ausnahme der in §§ 13, 17, 18 und 19 in dieser Satzung genannten Arten,
mussen innerhalb von 6 Monaten nach der Bestattung hergerichtet werden.

(7) Die Herrichtung, Unterhaltuhg und Veranderung der gartnerischen Anlagen auflerhalb der
Grabstatten obliegt ausschlieRlich der Samtgemeinde Dransfeld.

(8) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbek&mpfungsmitteln bei der Grabpflege ist nicht
gestattet.

(9) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe.in samtlichen Produkten der Trauerfloristil,
insbesondere in Kranzen, Trauergebinden, Trauergestecken, im Grabschmuck und bei
Grabeinfassungen sowie bei Pflanzenzuchtbehaitern, die an der Pflanze verbleiben sind verboten..
Ausgenommen sind Grabvasen, Markierungszeichen und GielRkannen.

(10) Unzulassig ist:

a. das Pflanzen von Bdumen oder groBwiichsigen Strauchern; .
11
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b. das Einfrieden der Grabstatten mit Hecken, Metall, Glas oder ahnlichem;
das Errichten von Rankgeristen, Gittern oder Pergolen;

das Abdecken der Grabstétten mit Tannenzweigen und &hnlichem Material
(Ausnahme: Das ,Einwintern" der Grabstatten);

e. das Abdecken der Flachen auRerhalb der Grabstatten mit Kies oder Spiitt.

oo

§ 28
Vernachldssigung der Grabpflege

(1) Wird eine Grabstétte nicht ordnungsgemaR hergerichtet oder gepflegt, hat die / der Verantwortliche gem.
§ 20 dieser Satzung nach schriftlicher Aufforderung.der Samtgemeinde Dransfeld die Grabstatte
innerhalb einer angemessenen Frist in Ordnung zu bringen. Ist die / der Verantwortliche nicht bekannt
oder nicht ohne besonderen Aufwand zu ermitteln, wird durch eine 6ffentliche Bekanntmachung auf die
Verpflichtung zur Herrichtung und Pflege hingewiesen. Auferdem wird der unbekannte Verantwortliche
durch ein Hinwelisschild auf der Grabstatte aufgefordert, sich mit der Samtgemeinde Dransfeld in
Verbindung zu setzen. Bleibt die Aufforderung oder der Hinweis drei Monate unbeachtet, kann die
Samtgemeinde Dransfeld

1. Grabmale und sonstige baulichen Anlagen beseitigen lassen und
2. die Grabstatte einebnen und einsahen.

(2) Bei ordnungswidrigem Grabschmuck gilt Abs. 1 Satz 1 entsprechend. Wird die Aufforderung nicht befolgt
oder ist der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ochne besonderen Aufwand zu ermittein, kann die
Samtgemeinde den Grabschmuck entfernen.

§29
Benutzung der Friedhofskapelle / Leichenhalle

(1) Jede Leiche soll gem. § 7 Abs. 1 des Nds. BestattG innerhalb von 36 Stunden nach Eintritt des Todes,
bei spaterem Auffinden unverztglich nach Durchfihrung der Leichenschau, in eine Leichenhalle
(Friedhofskapelle) tberfithrt werden. Die Leichenhallen und Friedhofskapellen auf den Friedhofen der
Samtgemeinde Dransfeld sind ausschlieRlich zur vorilbergehenden Aufnahme von Leichen bestimmte
Raume.

(2) Die Uberfiuhrung von Leichen zur Friedhofskapelle, wie auch die Uberfuhrung zur Grabstétte, obliegt den
Bestattungsunternehmen. Bei der Uberfuhrung ist ein Sarg zu benutzen.

(3) Gem. § 7 Abs. 2 Nds. BestattG ist es unzuléssig, eine Leiche offentlich auszustellen; dies gilt nicht fur die
Abschiednahme am offenen Sarg wahrend der Trauerfeier. Wenn eine Arztin oder ein Arzt Anhaltspunkte
feststellt, dass die verstorbene Person an einer meldepfiichtigen Krankheit erkrankt war oder von der
Leiche eine sonstige Gefahr ausgeht, ist der Sarg geschlossen zu halten.

(4) Im Ubrigen gelten firr die Aufbewahrung und die Beférderung von Leichen die Bestimmungen des § 7
Nds. BestattG vom 08.12.2005 in der zurzeit giltigen Fassung.

§30°
Trauerfeier / Bestattung

(1) Fur die Ausschmickung der Friedhofskapelle zu den Begrébnisfeierlichkeiten sind die Angehdrigen des
Toten zusténdig.

(2) Die.Benutzung der Friedhofskapelle kann untersagt werden, wenn Anhaltspunkte festgestellt wurden,

dass die verstorbene Person an einer meldepflichtigen Krankheit erkrankt war oder von der Leiche eine
sonstige Gefahr ausgeht.

(3) Fur die Bestattung der verstorbenen Person haben in folgender Rangfolge zu sorgen (§ 8 Abs. 3
BestattG)
1. die Ehegattin oder der Ehegatte,

12
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die Kinder,

die Enkelkinder,
die Eitern,

die GroRteltern und
die Geschwister.

SOk LN

(4) Sorgt niemand der in Absatz 3 genannten Personen fur die Bestattung, so hat die fur den Sterbe- oder
Auffindungsort zustandige Gemeinde die Bestattung zu veranlassen. Die nach Absatz 3 vorrangigen:
Bestattunigspflichtigen haften der Gemeinde als Gesamtschuldner fur die Bestattungskosten. Diese
werden durch Gebilihrenbescheid festgesetzt. Lassen sich die Bestattungskosten von den vorrangig
Verpflichteten nicht erlangen, so treten die nachrangig Verpflichteten an deren Stelle.

: §31
Grabverzeichnis und Plédne

(1) Es wird ein Grabregisterverzeichnis der beigesetzten Verstorbenen und aller Grabstatten gefthrt.
(2) Alle, fur die Friedhofsverwaitung erforderlichen Unterlagen werden bei der Samtgemeindeverwaitung
gefuhrt. Fur die ordnungsgeméfe Bewirtschaftung der Friedhdfe wird.ein EDV-Programmi benutzt.

§ 32
Zwangsmittel

(1) Fur jeden Fall der Nichtbefolgung dieser Satzungsbestimmungen kann nach vorheriger Androhung und
erfolglosem Ablauf einer gesetzten, angemessenen Frist durch die Samtgememde Dransfeld ein
Zwangsgeld bis zu einer Hohe von 1.000 € festgesetzt werden.

(2) Statt des Zwangsgeldes konnen satzungsgemalle Verpﬂlchtungen anstelle und auf Kosten der
Verpflichteten durch die Samtgemeinde Dransfeld oder von einem Beauftragten durchgefihrt werden
(Ersatzvornahme). Bei Gefahr im Verzuge kann von einer Fristsetzung abgesehen werden.

(3) Fur die Anwendung dieser Zwangsmittel gelten die Vorschriften der §§ 65 bis 70 des Niedersachsischen
Polizei- und Ordnungsbehérdengesetz (NPOG) vom 19.01.2005 in der jeweils gultigen Fassung.

§33
Haftung

Die Samtgemeinde Dransfeld haftet nicht flir Schaden, die durch nicht satzungsgemaRke Benutzung der
Friedhofe, ihrer Anlagen oder ihrer Einrichtungen, durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. Ihr
obliegen ke|ne besonderen Obhut- und Uberwachungspfiichten. Im Ubrigen haftet die Samtgemeinde
Dransfeld nur bei Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit. Die Vorschriften iiber Amtshaftung bleiben
.unberihrt.

§34
Gebiihren

Fur die Benutzung der von der Samtgemeinde Dransfeld verwalteten Friedhdfe und ihrer Einrichtungen
sind die Gebuhren nach der jeweils geltenden Friedhofsgeblhrensatzung und deren Gebahrentarife zu
entrichten.

§35
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 10 Abs. 5-des NKomVG in der jeweils gultigen Fassung handelt, wer
vorsatzlich oder fahrlassig

a. entgegen § 4 dieser Satzung sich nicht ruhig und der Wiirde des Ortes entsprechend verhailt,

den Weisungen- des Friedhofspersonals nicht Folge leistet, insbesondere einen der in Abs. 3
aufgefuhrten Tatbestande erfllit;

13
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(@)

m.

Die

Die

14

entgegen § 5 ohne Zulassung auf den Friedhofen tatig ist und / oder diese Tatigkeiten auRerhalb
der von der Samtgemeinde Dransfeld festgesetzten Zeiten durchfihrt;

entgegen § 6 dieser Satzung es unterlasst, die Trauerfeiemn und Bestattungen unverziglich nach
Eintritt des Todes bei der Samtgemeinde anzumelden oder eine andere als die in dieser Satzung
vorgesehene Bestattungsart wahit;

entgegen § 7 dieser Satzung einen Sarg vorbehaltlich besonderer Ausnahmen aus
schwervergénglichen Stoffen oder Kunststoff flr eine Erdbestattung benutzt oder Hochstmafie
des Sarges Uberschreitet;

entgegen § 8 Abs. 3 das erforderliche Entfernen des Grabmales, der Grabeinfassung und der
sonstigen baulichen Anlagen nicht vornimmt;

entgegen § 8 dieser Satzung Graber aushebt, ohne dazu von der Samtgemeinde beauftragt
worden zu sein oder das vor dem Ausheben der Graber evtl. erforderliche Entfernen der
Grabmale oder Einfassungen nicht vornimmt;

entgedgen § 21 die allgemeinen Gestaltungspflichten nicht beachtet;

entgegen §§ 22 und 23 Grabmale aufstellt, die nicht den Gestaltungsvorschriften entsprechen
und / oder nicht genehmigt sind;

entgegen § 24 die Grabmale nicht den Vorschriften entsprechend fundamentiert und befestigt;

entgegen § 25 Abs. 1 die Grabmale, Grabeinfassungen und sonstigen baulichen Anlagen nicht in
wiirdigem und verkehrssicherem Zustand erhalt;

entgegen § 26 nach Ablauf der Ruhezeit bzw. Nutzungszeit oder Entziehung von Grabstétten
und Nutzungsrechten nicht fristgerecht die Grabstétte abraumt,

den Vorschriften des § 27 zuwiderhandelt und die Grabstatte nicht ordnungsgemal herrichtet
und unterhalt.

den Vorschriften des § 28 zuwiderhandelt und die Grabpflege vernachlassigt.

Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuf3e bis zu 5.000 € geahndet werden.

) § 36
Uberleitung der bisherigen Grabarten

auf den einzelnen Friedhsfen nach dem bisherigen Recht angelegten Grabarten gelten zukinftig

als Grabarten nach dieser Satzung fort.

§ 37
Inkrafttreten

Diese S ‘ung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die
Friedhofssatzung vom 30.03.2017 aufler Kraft.

Draps Id, den;13.09.2023

/

Mthi ‘E| , Samtgemeindebiirgermeister

e
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Gebihrentarif
2u § 3 der Satzung iiber die Erhebung von Gebiihren fiir die Benutzung der Friedhéfe und
Friedhofsaniagen in der Samtgemeinde Dransfeld
(Friedhofsgebiihrensatzung)

Aufgrund der §§ 5 und 10 des Niederséachsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) und
der §§ 1, 2, 4 und 5 des Nieders&chsischen Kommunalabgabengesetzes (NKAG), jeweils in der
zurzeit glltigen Fassung, hat der.Rat in seiner Sitzung am 13.09.2023 folgenden Gebiihrentarif

beschlossen.

Abschnitt 1
Der Gebiihrentarif zu § 3 der Friedhofsgebiihrensatzung vom 13.09.2023 erhalt folgende Fassung:
1. Grabnutzungsgebiihren fiir Erdgrabstitten:
1.1 Erdeinzelgrabstatte fiir 30 Jahre . 1.810,00€
1.1.1 fiir jedes Jahr der Verlangerung 60,50 €
1.2 Erdrasengrabstétte mit Kennzeichnung 2.195,00€
1.21 Namensschild fiir die Stele 50,00 €
1.3 Anonyme Erdeinzelgrabstétte 2.195,00 €
14 Erddoppelgrabstatte fiir 2 Grabstellen und 30 Jahre 3.360,00 €
1.4.1 fiir jedes Jahr der Verlangerung 112,00 €
1.5 Erddreiergrabstatte fir 3 Grabstelien und 30 Jahre 4.835,00 €
151 Fiir jedes Jahr der Verangerung 160,00 €
16 Kindergrabstatte fiir Personen bis zur Vollendung des 7. Lebensjahres 30 Jahre 982,00 €
1.6.1 fiir jedes Jahr der Verléngerung 33,00€
2. Grabnutzungsgebiihren fiir Urnengrabstétten:
21 Urneneinzelgrabstéatte fiir 30 Jahre 825,00 €
211 fiir jedes Jahr der Verldngerung 2750 €
22 Urnenrasengrabstatte 950,00 €
2.2.1 Namensschild fir die Stele 50,00 €
2.3 Anonyme Urneneinzelgrabstatte 950,00 €
24 Urnendoppelgrabstétte fiir 2 Grabstellen und 30 Jahre 1.470,00 €
241 fiir jedes Jahr der Verlangerung 49,00 €
3. Bestattungsgebiihren (Ausheben und Verfiillen der Grabstitte):
311 Erdbestattungen : 700,00 €
31.2 Erdbestattung (Kindergrabstatte)-{-8} 260,00 €
3.2 Urnenbestattung 85,00€
4, Nutzung der Leichenhalle
4.1 Benutzung der Friedhofskapellen im Bereich der Samtgemeinde Dransfeld 275,00 €

Die Gebihr nach Ziffer 4.1 bezieht folgende Benutzungstatbestande gem. § 29
der Friedhofssatzung in der zurzsit gliltigen Fassung mit &in:

a) Durchfiihrung einer Trauerfeier und
b) Benutzung der Leichenkammer einer Friedhofskapelie fiir die Dauer der Aufbewahrung
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(fur die Benutzung der Leichenk(ihizeile in Dransfeld wird zusétzlich eine Gebiihr nach Ziffer 4.2

erhoben) -
42 Benutzung der Leichenkihlzelle in Dransfeld fiir die Dauer der Autbewahrung

gem. § 29 Abs. 1 der Friedhofssatzung in der zurzeit glittigen Fassung 45,00€
43 Benutzung der Leichenkammer in Ossenfeld

(gilt nur flir Beerdigungen in Ossenfeld) 25,00 €
5. Umbettungen und Einebnungen:

Die Gebiihr fiir Umbettungen und Einebnungen werden nach tatsachlichem Arbeitsaufwand berechnet.

6. Gebiihr fiir die Genehmigung von Grabmalen und insektenfreundlichen Grabstatten:
Genehmigungsgebiihr fiir die Errichtung von Grabmalen und das Anlegen
von insektenfreundlichen Grabstatten 50,00 €
7. Gebiihr fiir die Einebnung von Grabstitten:
7.1 Gebiihr fiir den Antrag/ die Anzeigen fiir die Einebnung einer Grabstatte 50,00 €
7.2 Gebiihr fiir den Pflegeaufwand bei Grabeinebnung vor Ablauf der Ruhezeit
724 bei Reihen- und Wahlgrabstellen je Grabstelle und Jahr 14,50 €
722 bei Urnenreihen- und Umenwahireihengrabstellen sowie

Kindergrébem je Grabstelle und Jahr 6,50 €
8. Gehbiihr fiir den jéhrlichen Pflegeaufwand einer Freien Wahlgrabstétte:
Jahrlicher Pflegeaufwand fiir durchschnittiich 10 Rasenschnitte (anhand von ’ 7.00€

Musterzeitwerten der Forschungsgeselischaft Landschaftsentwicklung/Landschaftsbau (FLL))
8. Zuschlag fiir die Beisetzungen auBerhalb der Beisetzungszeiten °

Zuschlag fiir die Beisetzungen auRerhalb der Beisetzungszeiten gem. § 6 Abs. 4 der Friedhofssatzung in der
zurzeit gliltigen Fassung in Hohe von 30 % der Bestattungsgebiihren nach Ziffer 3.

Der Gebiihrentarif zur Satzung Gber die Erhebung von Gebiihren fir die Benutzung der Friedhéfe und
Friedhofseinrichtungen in der Samtgemeinde Dransfeld (Friedhofsgebiihrensatzung) tritt am Tage nach der
Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt der Gebiihrentarif vom 30.03.2017 auRer Kraft.

Dransfeld, ’ci 3.09.2023

athlas Eilers, Samtgemeindebiirgermeister

>
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Offentliche Bekanntmachung

Jahresabschluss des Flecken Gieboldehausen fiir das Jahr 2017
sowie Entlastung der Blirgermeisterin

Der Rat des Flecken Gieboldehausen hat in seiner Sitzung am 05.09.2023 gemali §
129 Abs. 1 Satz 3 Nds. Kommunalverfassungsgesetz den Jahresabschluss des
Flecken Gieboldehausen flr das Haushaltsjahr 2017 beschlossen und der
Blrgermeisterin flr das Jahr 2017 vorbehaltlose Entlastung erteilt.

Diese BeschlUsse sind nach § 129 Abs. 2 Nds. Kommunalverfassungsgesetz der
Kommunalaufsichtsbehdrde mitgeteilt worden und werden hiermit 6ffentlich bekannt
gemacht.

Der Jahresabschluss (ohne Forderungsubersichten) fur das Jahr 2017 liegt in der
Zeit

vom 13.10.2023 bis 23.10.2023

wahrend der Dienstzeiten im Rathaus der Samtgemeinde Gieboldehausen,
Hahlestrale 1, 37434 Gieboldehausen, Zimmer 26, zur Einsichtnahme 6ffentlich aus.

Gieboldehausen, den 10.10.2023
Die Burgermeisterin

gez. Wilde
Gemeindedirektorin
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Bekanntmachung
Verbandsschauen des Unterhaltungsverbandes Schwiiime

Der Unterhaltungsverband Schwiilme fuhrt geméag seiner Satzung im Jahr 2023 die Ver-
bandsschauen an folgenden Tagen durch:

Mittwoch, 01. November 2023 — 8.30 Uhr

Schaubezirk I: Schwiillme von Hettensen (Stralenbriicke) bis zur Kreisgrenze zwi-
schen Adelebsen und Offensen einschl. Notgraben
Lédingsen/Adelebsen '

Beginn; Forelienzucht Lehmann

Montag, 06. November 2023 — 8.30 Uhr
Schaubezirk Il: Auschnippe von Dransfeld (ehemalige Bahnlinie) bis zur Schwilme
Beginn: StraRenbriicke L559 vor Guntersen

Mittwoch, 08. November 2023 — 8.30 Uhr

Schaubezirk llI: Schwillme von der Kreisgrenze zwischen Adelebsen und Offensen bis
zur Landesgrenze zwischen Ahlbershausen/Schoningen und Verna-
wahlshausen

Beginn: Zugangsweg Friedhof Offensen

Montag, 13. November 2023 - 8.30 Uhr

Schaubezirk IV: Hessenbach von der Landesgrenze zwischen Furstenhagen und Hei-
sebeck (einschl. Arenborn von der Einmiindung des Bleichbornes am
westlichen Ortsrand) bis zur Schwillme

Beginn: Kirche Heisebeck

Mittwoch, 01. November 2023 — 8.30 Uhr

Schaubezirk V: Parkpfatz an der B 497 (4 km sudlich Neuhaus) bis Sohlingen (Stra-
flenbricke)

Beginn: Parkplatz B 497

Montag, 06. November 2023 - 8.30 Uhr

Schaubezirk VI: Ahle von Sohlingen (Straenbriicke) bis zur Schwiiime, ltalbach von
Eschershausen (Abzweigung Schmiebeke/Miihlengraben am nérdli-
chen Ortsrand) bis zur Ahle, Martinsbach von der Kreisstrale Vah-
le/Eschershausen bis zur Ahle

Beginn: StraBenbricke Sohlingen

Mittwoch, 08. November 2023 — 8.30 Uhr

Schaubezirk VIi: Schwiilme von der Landesgrenze zwischen Ahlbershau-
sen/Schoningen und Vernawahishausen bis zur Weser einschliefilich
Flutmulde Lippoldsberg/Bodenfeide

Beginn: Landesgrenze

Montag, 13. November 2023 — 8.30 Uhr

Schaubezirk VIIl:  Rehbach I von Kirche Delliehausen bis zur Ahle, Malliehagenbach von
Dinkelhausen (stdlich KreisstraBenbriicke) bis zum Rehbach

Beginn: Kirche in Deiliehausen

Das Schaugebiet erstreckt sich auf Bereiche der Landkreise Northeim, Goéttingen und Kassel. Zu die-
sem Zweck haben Grundstiickseigentimer oder Nutzer von Anfiegergrundstiicken an Gewassern

2. Ordnung den Schaubeauftragten des Verbandes, Zutritt zu den Gewassern zu gewahren. Die
Schaukommission hat gemaf § 41 Wasserhaushaltsgesetz i. V. m. § 101 WHG das Recht: Grundsti-
cke zu betreten.

Uslar, 05.10:2023
Der Ver? ,)rorsteher

AMTSBLATT FUR DEN LANDKREIS GOTTINGEN 12.10.2023 Nr. 48 Seite 896




	Deckblatt
	Inhalt
	B. Veröffentlichungen der Gemeinden
	Stadt Bad Lauterberg im Harz
	30. Änderung des Flächennutzungsplans und Bebauungsplan Nr. 74 "Solarpark Osterhagen"  (Stadt Bad Lauterberg im Harz vom 10.10.2023)
	Seite 2


	Flecken Bovenden
	2. Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der  2. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 (Flecken Bovenden vom 10.10.2023)

	Samtgemeinde Dransfeld
	Friedhofssatzung der Samtgemeinde Dransfeld (Samtgemeinde Dransfeld vom 10.10.2023)
	Seite 2
	Seite 3
	Seite 4
	Seite 5
	Seite 6
	Seite 7
	Seite 8
	Seite 9
	Seite 10
	Seite 11
	Seite 12
	Seite 13
	Seite 14

	Gebührentarif zu § 3 der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung der Friedhöfe und Friedhofsanlagen in der Samtgemeinde Dransfeld  (Friedhofsgebührensatzung)  (Samtgemeinde Dransfeld vom 10.10.2023)
	Seite 2


	Flecken Gieboldehausen
	Jahresabschluss für das Jahr 2017 sowie Entlastung der Bürgermeisterin (Flecken Gieboldehausen vom 10.10.2023)


	C. Veröffentlichungen sonstiger Stellen
	Unterhaltungsverband Schwülme
	Verbandsschauen (Unterhaltungsverband Schwülme  vom 05.10.2023)



